
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGJ  ∙ OBERAU 21  ∙ 79102 FREIBURG I. BR.  
                                                                                                                             REFERAT W OHNUNGSLOSENHILFE  
  
 

OBERAU 21 
79102 FREIBURG I. BR. 
TEL  0761/21807-58 
FAX  0761/21807-55 
WOHNUNGSLOSENHILFE@AGJ-FREIBURG.DE 

 

 AGJ-VORSTAND  ∙ 79102 FREIBURG I. BR. ∙  OBERAU 21 ∙ TELEFON 0761/21807-0 ∙ TELEFAX 0761/218 07 68  
WWW.AGJ-FREIBURG.DE ∙ SPARKASSE  FREIBURG - NÖRDLICHER BREISGAU ∙ IBAN: DE78 6805 0101 0002 0221 58 ∙ BIC: FRSP DE66 XXX 

∙ EIN CARITATIVER FACHVERBAND ∙ 
ZERTIFIZIERT NACH DIN EN ISO 9001:2015 

 

         Freiburg, den 22.06.2023 
  - tr- 
 

 

 

Zuschussanträge 2024 Wohnungslosenhilfe 
Ambulante Fachberatungsstelle, Tagesstätte, Fachstelle, Notschlafstelle 
für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII 
 
 
Sehr geehrter Herr Werner, 
 
für das Haushaltsjahr 2024 kalkulieren wir im Moment eine Personal- und Sachkostensteigerung von 
7,5 %, sowie einen Ausgleich der angefallenen Inflationsausgleichsprämie anteilig, verteilt auf die Voll-
zeitstellen je Leistungsangebot. Wir beantragen hiermit für die Leistungsangebote für 2024 einen Zu-
schuss für die ambulante Fachberatungsstellen i. H. v. 188.844,00 €, sowie für die Tagesstätten i. H. v. 
132.170,00 €, für die Fachstelle einen Zuschuss i. H. v. 33.234,00 € und für die Notschlafstelle einen 
Zuschuss i. H. v 24.534,00 €. 
 
Die Gesamtzuschusssumme beträgt 378.782,00 € für 2024. 
 
Wir bitten Sie von Kürzungen im Bereich der Wohnungslosenhilfe abzusehen. Aufgrund der wirtschaft-
lichen Lage und der gerade im LK Lörrach sehr angespannten Situation am Wohnungsmarkt würden 
Mittelkürzungen die bewährte, präventive und innovative Struktur des AGJ Fachverbandes im Land-
kreis Lörrach gefährden. Es würden nicht nur erhebliche Folgekosten auf den Kreis und die Kommu-
nen zukommen, sondern auch menschliches Leid und gravierende Ausgrenzungserfahrungen für die 
betroffenen Personen, Haushalte und Familien.  
 
Aus buchhalterischen Gründen bitten wir darum, die Verwendungsnachweise zukünftig erst im Mai 
einzureichen zu dürfen.  
 
Wir bitten um entsprechenden Bewilligungsbescheid für 2024. 
 
Vielen Dank im Voraus.  
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Thomas Rutschmann 
Referatsleiter 
Wohnungslosenhilfe & PVD Zweckbetrieb 

Landratsamt Lörrach 
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79537 Lörrach 

 


